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Bezeichnung

Zone FB 
«Gastronomie»

Zonen für öffentliche Nutzungen F 
In der Zone FB «Gastronomie» gelten innerhalb des Wirkungsbereichs die folgenden Bestimmungen:

Grundzüge der Überbauung 
und Gestaltung

Neubauten sollen sich hinsichtlich 
Farb- und Materialwahl 
unauffällig in die Umgebung 
einfügen.

Aussenbestuhlungen sind erlaubt.

Baumbestand als Schattendach 
ist zu erhalten. 

Zweckbestimmung

Gastronomiebetrieb im 
öffentlichen Interesse 
(Versorgung Nah- 
erholungsgebiet).
Anlagen für Tiere und 
Erschliessungs-
anlagen sind zulässig.

Mass der Nutzung

FB: maximal 2'300 m2 
oberirdische 
Geschossfläche.

Format
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Geringfügige Änderung der 
baurechtlichen Grundordnung

Änderung des Uferschutzplans Abschnitt Dählhölzli
Plan Nr. 1175/31 vom Februar 1992,
genehmigt 26.04.1991

Orthofoto © Vermessungsamt Stadt Bern

Genehmigungsvermerke

Änderung gemäss Art. 122 BauV

Öffentliche Auflage vom:                                     
Publikation im Anzeiger Region Bern am:      

Anzahl Einsprachen:
Einspracheverhandlung:
Erledigte Einsprachen:
Unerledigte Einsprachen:
Rechtsverwahrungen:

Der Stadtpräsident 
Alec von Graffenried

Namens der Stadt Bern:

Der Stadtschreiber
Dr. Jürg Wichtermann
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